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XI. MOBILITÄT UND VERKEHR 

102. […] 
 

103.  Richtlinie 95/50/EG des Rates vom 6. Oktober 1995 über einheitliche Verfahren für die 
Kontrolle von Gefahrguttransporten auf der Straße1 

Um die Richtlinie 95/50/EG an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anzupassen, 
sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 
zur Änderung der Anhänge der Richtlinie zu erlassen, um insbesondere Änderungen der 
Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates2 Rechnung zu tragen. Es ist 
von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 
zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 95/50/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 9a erhält folgende Fassung: 

"Artikel 9a 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9aa delegierte Rechtsakte 
zur Änderung der Anhänge zu erlassen, um sie an den wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritt auf den von dieser Richtlinie erfassten Gebieten anzupassen, um 
insbesondere Änderungen der Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates* Rechnung zu tragen. 
_______________ 
* Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. September 2008 über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland 
(ABl. L 260 vom 30.9.2008, S. 13)." 

2. Folgender Artikel 9aa wird eingefügt: 

"Artikel 9aa 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

                                                 
1 ABl. L 249 vom 17.10.1995, S. 35. 
2 Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 

über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland (ABl. L 260 vom 30.9.2008, S. 13). 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9a wird der 
Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [dem […] Inkrafttreten dieser 
[…] Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 
Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 9 a kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9a erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 
 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 9b wird gestrichen. 
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104. Richtlinie 97/70/EG des Rates vom 11. Dezember 1997 über eine harmonisierte 
Sicherheitsregelung für Fischereifahrzeuge von 24 Meter Länge und mehr3 

Um die Richtlinie 97/70/EG an die Entwicklung des Völkerrechts anzupassen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der Richtlinie zu erlassen, um späteren Änderungen des Torremolinos-Protokolls 
Rechnung zu tragen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, 
durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat 
alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 
Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Richtlinie 97/70/EG 
sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zum Erlass von Bestimmungen im Hinblick 
auf eine harmonisierte Auslegung jener Bestimmungen der Anlage zum Torremolinos-Protokoll 
übertragen werden, die in das Ermessen der Verwaltungen der einzelnen Vertragsparteien 
gestellt worden sind, soweit dies erforderlich ist, um ihre einheitliche Anwendung in der Union 
zu gewährleisten. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 
ausgeübt werden. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 97/70/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 8 

Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Artikel 2, 3, 4, 6 und 7 sowie der Anhänge zu erlassen, um 
späteren Änderungen des Torremolinos-Protokolls in dieser Richtlinie Rechnung zu 
tragen. 

(2) Die Kommission kann eine harmonisierte Auslegung jener Bestimmungen der 
Anlage zum Torremolinos-Protokoll festlegen, die in das Ermessen der Verwaltungen 
der einzelnen Vertragsparteien gestellt worden sind, soweit dies erforderlich ist, um ihre 
einheitliche Anwendung in der Union im Wege von Durchführungsrechtsakten zu 
gewährleisten. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 9 Absatz 2 
genannten Verfahren erlassen. 

                                                 
3 ABl. L 34 vom 9.2.1998, S. 1. 
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(3) Änderungen an dem in Artikel 2 Nummer 4 genannten internationalen Instrument 
können nach Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates* vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen 
werden. 

__________________ 

* Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. November 
2002 zur Einsetzung eines Ausschusses für die Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung von 
Umweltverschmutzung durch Schiffe (COSS) sowie zur Änderung der Verordnungen über die Sicherheit 
im Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe (ABl. L 324 vom 
29.11.2002, S. 1)." 

 

2. Folgender Artikel 8a wird eingefügt: 

"Artikel 8a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 Absatz 1 wird der 
Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [dem […] Inkrafttreten dieser 
[…] Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 
Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 Absatz 1 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am 
Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 
im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 
den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

3. Artikel 9 Absatz 3 wird gestrichen. 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

105.  […] 

106.  Richtlinie 2001/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Dezember 
2001 zur Festlegung von harmonisierten Vorschriften und Verfahrensregeln für das 
sichere Be- und Entladen von Massengutschiffen4 

Um die Richtlinie 2001/96/EG an die Entwicklung der Vorschriften der Union und 
internationaler Vorschriften anzupassen und die anwendbaren Verfahrensregeln zu verbessern, 
sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 
zu erlassen, um die Richtlinie in Bezug auf Folgendes zu ändern: 

‒ bestimmte Begriffsbestimmungen, 

‒ die Bezugnahmen auf internationale Übereinkommen und Codes, auf IMO-
Entschließungen und -Rundschreiben und auf ISO-Normen sowie die Verweise auf 
Unionsinstrumente und deren Anhänge, 

‒ die Zusammenarbeit von Massengutschiffen und Umschlagsanlage, 

‒ bestimmte Berichterstattungspflichten. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 
zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2001/96/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 14 wird gestrichen. 

                                                 
4 ABl. L 13 vom 16.1.2002, S. 9. 
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2. Artikel 15 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 15 

Änderungen 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Begriffsbestimmungen in Artikel 3 Nummern 1 bis 6 und 
Nummern 15 bis 18, der Bezugnahmen auf internationale Übereinkommen und Codes, 
auf IMO-Entschließungen und -Rundschreiben und auf ISO-Normen sowie der 
Verweise auf Unionsinstrumente zu erlassen, um sie an internationale oder 
unionsrechtliche Instrumente anzupassen, die nach Erlass dieser Richtlinie angenommen 
oder geändert worden sind oder in Kraft getreten sind, sofern dadurch der 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie nicht erweitert wird. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Artikels 8 betreffend die Zusammenarbeit von 
Massengutschiffen und Umschlagsanlage, der Pflicht zur Berichterstattung nach 
Artikel 11 Absatz 2 und der Anhänge zu erlassen, sofern die betreffenden Änderungen 
den Anwendungsbereich dieser Richtlinie nicht erweitern. 

(3) Änderungen an den in Artikel 3 genannten internationalen Instrumenten können nach 
Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 vom Anwendungsbereich dieser 
Richtlinie ausgenommen werden." 

 

[…] 
3. Folgender Artikel 15a wird eingefügt: 

"Artikel 15a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 15 wird der 
Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [dem […] Inkrafttreten dieser 
[…] Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 
Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 15 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 15 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

107.  Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2002 
über die Einrichtung eines gemeinschaftlichen Überwachungs- und Informationssystems 
für den Schiffsverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 93/75/EWG des Rates5 

Um die Richtlinie 2002/59/EG an die Entwicklung des Unionsrechts und des internationalen 

Rechts unter Berücksichtigung der bei der Durchführung der Richtlinie gesammelten 

Erfahrungen anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um 

‒ die Verweise auf Rechtsakte der Union und der IMO in der Richtlinie zu ändern, um sie 
an das Unionsrecht oder an das internationale Recht anzupassen, 

‒ bestimmte Begriffsbestimmungen in der Richtlinie zu ändern, um sie an das Unionsrecht 
oder an das internationale Recht anzupassen, 

‒ die Anhänge I, III und IV unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts und der 
mit dieser Richtlinie gesammelten Erfahrungen zu ändern. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 
zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
5 ABl. L 208 vom 5.8.2002, S. 10. 
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2002/59/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 27 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 27 

Änderungen 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Verweise auf Rechtsakte der Union und der IMO in dieser 
Richtlinie sowie der Begriffsbestimmungen in Artikel 3 und der Anhänge zu erlassen, 
um sie an das Unionsrecht oder an das internationale Recht anzupassen, das 
angenommen oder geändert worden oder in Kraft getreten ist, soweit mit diesen 
Änderungen der Geltungsbereich dieser Richtlinie nicht ausgeweitet wird. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I, III und IV zu erlassen, um sie unter 
Berücksichtigung des technischen Fortschritts und der mit dieser Richtlinie gesammelten 
Erfahrungen […] anzupassen, soweit mit diesen Änderungen der Geltungsbereich 
dieser Richtlinie nicht ausgeweitet wird." 

2. Folgender Artikel 27a wird eingefügt: 

"Artikel 27a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 27 wird der 
Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [dem […] Inkrafttreten dieser 
[…] Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 
Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 27 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 27 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

3. Artikel 28 wird gestrichen. 

108.  Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. November 2002 zur Einsetzung eines Ausschusses für die Sicherheit im Seeverkehr 
und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe (COSS) sowie zur 
Änderung der Verordnungen über die Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung 
von Umweltverschmutzung durch Schiffe6 

Um die Liste der Rechtsakte der Union, in denen auf den Ausschuss für die Sicherheit im 
Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe (COSS) Bezug 
genommen wird, in der Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 zu aktualisieren, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der Richtlinie zu erlassen, um die Nennung weiterer in Kraft getretener 
Unionsrechtsakte hinzuzufügen, mit denen dem COSS Befugnisse übertragen werden. Es ist 
von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 
zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 Absatz 3 wird gestrichen. 

                                                 
6 ABl. L 324 vom 29.11.2002, S. 1. 
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2. Artikel 7 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 7 

Befugnisse des COSS und Änderungen 

Der COSS nimmt die Befugnisse wahr, die ihm kraft der geltenden Rechtsvorschriften 
der Union über den Seeverkehr übertragen werden. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte Rechtsakte 
zur Änderung des Artikels 2 Absatz 2 zu erlassen, um die Nennung weiterer 
Unionsrechtsakte hinzuzufügen, mit denen dem COSS Befugnisse übertragen werden 
und die nach Erlass dieser Verordnung in Kraft getreten sind." 

 

3. Folgender Artikel 7a wird eingefügt: 

"Artikel 7a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 wird der 
Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [dem […] Inkrafttreten dieser 
[…] Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 
Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 7 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 7 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

109.  Richtlinie 2003/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. April 2003 
über besondere Stabilitätsanforderungen für Ro-Ro-Fahrgastschiffe7 

Um die Richtlinie 2003/25/EG unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts, der 
Entwicklungen auf internationaler Ebene und der bei ihrer Durchführung gewonnenen 
Erfahrungen anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge der Richtlinie zu erlassen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 
zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2003/25/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 10 

Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte Rechtsakte 
zur Änderung der Anhänge zu erlassen, um Entwicklungen auf internationaler Ebene, 
insbesondere in der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO), Rechnung zu 
tragen und die Wirksamkeit dieser Richtlinie unter Berücksichtigung gewonnener 
Erfahrungen und des technischen Fortschritts zu steigern." 

2. Folgender Artikel 10a wird eingefügt: 

"Artikel 10a  

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

                                                 
7 ABl. L 123 vom 17.5.2003, S. 22. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 wird der 
Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [dem […] Inkrafttreten dieser 
[…] Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 
Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 10 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 10 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 11 wird gestrichen. 
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110.  Richtlinie 2003/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2003 
über die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge 
für den Güter- oder Personenkraftverkehr und zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 3820/85 des Rates und der Richtlinie 91/439/EWG des Rates sowie zur Aufhebung 
der Richtlinie 76/914/EWG des Rates8 

Um die Richtlinie 2003/59/EG an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 
anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I und II der Richtlinie zu erlassen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 
zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2003/59/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 11 

Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte Rechtsakte 
zur Änderung der Anhänge I und II zu erlassen, um sie an den wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritt anzupassen." 

2. Folgender Artikel 11a wird eingefügt: 

"Artikel 11a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 wird der 
Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [dem […] Inkrafttreten dieser 
[…] Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 
Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

                                                 
8 ABl. L 226 vom 10.9.2003, S. 4. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

3. Artikel 12 wird gestrichen. 

 

111.  Verordnung (EG) Nr. 782/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. April 2003 über das Verbot zinnorganischer Verbindungen auf Schiffen9 

Um die Verbots- und Beschränkungsmaßnahmen für schädliche Bewuchsschutzsysteme von 
Schiffen weiterzuentwickeln, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um 

‒ die Verweise auf das AFS-Übereinkommen, das AFS-Zeugnis, die AFS-Erklärung und 
die AFS-Bestätigung in der Verordnung (EG) Nr. 782/2003 zu ändern, 

‒ die Anhänge dieser Verordnung einschließlich der einschlägigen Leitlinien der 
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) in Bezug auf Artikel 11 des AFS-
Übereinkommens zu ändern, um Entwicklungen auf internationaler Ebene, besonders in 
der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO), Rechnung zu tragen oder die 
Wirksamkeit der Verordnung anhand der gewonnenen Erfahrung zu verbessern. 

‒ […] 

                                                 
9 ABl. L 115 vom 9.5.2003, S. 1. 
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Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 
zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 782/2003 sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zur Festlegung einer 
harmonisierten Regelung für Besichtigungen und Zeugnisse für bestimmte Schiffe 
übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 782/2003 wie folgt geändert: 

1. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: […] 

[…] 

"b) Schiffe mit einer Länge von 24 Metern oder mehr, aber mit einer 
Bruttoraumzahl von weniger als 400, ausgenommen ortsfeste und schwimmende 
Plattformen, schwimmende Lagerplattformen (FSU) sowie schwimmende 
Produktions-, Lager- und Verladeeinrichtungen (FPSO), führen eine AFS-
Erklärung mit, die die Einhaltung der Artikel 4 und 5 nachweist. 

[…] 

[…] Die Kommission […] kann erforderlichenfalls im Wege von 
Durchführungsrechtsakten […] eine harmonisierte Regelung für 
Besichtigungen und Zeugnisse für die in diesem Buchstaben […] genannten 
Schiffe […] festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem 
Prüfverfahren gemäß Artikel 9 Absatz 2 erlassen."; 

b) Absatz 3 wird gestrichen. 

2. Artikel 7 Absatz 2 wird gestrichen. 
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3. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 8 

Änderungen 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte Rechtsakte 
zur Änderung der Verweise auf das AFS-Übereinkommen, das AFS-Zeugnis, die AFS-
Erklärung und die AFS-Bestätigung sowie der Anhänge dieser Verordnung 
einschließlich der einschlägigen Leitlinien der Internationalen 
Seeschifffahrtsorganisation in Bezug auf Artikel 11 des AFS-Übereinkommens zu 
erlassen, um Entwicklungen auf internationaler Ebene, besonders in der IMO, Rechnung 
zu tragen oder die Wirksamkeit dieser Verordnung anhand der gewonnenen Erfahrung 
zu verbessern." 

 

4. Folgender Artikel 8a wird eingefügt: 

"Artikel 8a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 wird der 
Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [dem […] Inkrafttreten dieser 
[…] Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 
Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß [...] Artikel 8 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 
die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß [...] Artikel 8 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert.  
______________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

5. Artikel 9 Absatz 2 erhält folgende Fassung: […]. 
 

"(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13)." 

 

112.  […] 
 

113.  Richtlinie 2004/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 
über Mindestanforderungen an die Sicherheit von Tunneln im transeuropäischen 
Straßennetz10 

 

[…] 
Es ist nicht notwendig, die Kommission zu ermächtigen, die Anhänge der Richtlinie 
2004/54/EG zu ändern. Daher sollte die Möglichkeit, diese Durchführungsmaßnahmen 
nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle zu erlassen, aus der Richtlinie 2004/54/EG 
gestrichen und nicht durch eine Befugnisübertragung gemäß Artikel 290 Absatz 1 oder 
Artikel 291 Absatz 2 des Vertrags ersetzt werden. 

 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2004/54/EG wie folgt geändert: 

 

1. Artikel 16 wird gestrichen. […] 
[…] 

                                                 
10 ABl. L 167 vom 30.4.2004, S. 39. 
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[…]2. Artikel 17 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

114.  Verordnung (EG) Nr. 725/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
31. März 2004 zur Erhöhung der Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen11 

Um die Verordnung (EG) Nr. 725/2004 an die Entwicklung des Völkerrechts anzupassen, sollte 
der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der Verordnung zu erlassen, um die Änderungen bestimmter internationaler 
Instrumente einzubeziehen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang 
stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 
befasst sind. 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 725/2004 sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf die harmonisierte 
Anwendung der obligatorischen Bestimmungen des ISPS-Codes übertragen werden, ohne den 
Geltungsbereich der Verordnung zu erweitern. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 725/2004 wie folgt geändert: 

1. Artikel 10 Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

"(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Verordnung zu erlassen, um Änderungen der in 
Artikel 2 genannten internationalen Instrumente für Schiffe, die im nationalen 
Seeverkehr eingesetzt werden, und die ihnen dienenden Hafenanlagen, auf die diese 
Verordnung anwendbar ist, einzubeziehen, sofern diese Änderungen eine technische 
Aktualisierung der Bestimmungen des SOLAS-Übereinkommens und des ISPS-Codes 
darstellen. 

Ist dies im Falle der im vorstehenden Unterabsatz genannten Maßnahmen aus Gründen 
äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß Artikel 10b auf 
delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Absatz erlassen werden, 
Anwendung. Das in Absatz 5 des vorliegenden Artikels genannte 
Konformitätsprüfungsverfahren findet in diesen Fällen keine Anwendung. 

                                                 
11 ABl. L 129 vom 29.4.2004, S. 6. 
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(3) Die Kommission regelt die harmonisierte Anwendung der obligatorischen 
Bestimmungen des ISPS-Codes, ohne den Geltungsbereich dieser Verordnung zu 
erweitern. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 11 Absatz 2 
genannten Verfahren erlassen." 

2. Folgende Artikel 10a und 10b werden eingefügt: 

"Artikel 10a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 Absatz 2 wird der 
Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [dem […] Inkrafttreten dieser 
[…] Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 
Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 10 Absatz 2 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am 
Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 
im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 10 Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 
den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 
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Artikel 10b  
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend in 
Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben werden. 
Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische Parlament und 
den Rat werden die Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 10a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In diesem 
Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung des 
Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf." 

 

 

3. Artikel 11 Absätze 4 und 5 werden gestrichen. 

 

115.  Verordnung (EG) Nr. 785/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 über Versicherungsanforderungen an Luftfahrtunternehmen und 
Luftfahrzeugbetreiber12 

Um die Verordnung (EG) Nr. 785/2004 an die Entwicklung des Völkerrechts anzupassen, sollte 
der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu 
erlassen, um bestimmte Beträge in der Verordnung aufgrund von Änderungen internationaler 
Verträge zu ändern. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, 
durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat 
alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 
Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 785/2004 wie folgt geändert: 

1. Artikel 6 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der in den Absätzen 1, 2 und 3 des vorliegenden Artikels 
genannten Beträge zu erlassen, wenn Änderungen der einschlägigen internationalen 
Verträge dies notwendig machen." 

                                                 
12 ABl. L 138 vom 30.4.2004, S. 1. 
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2. Artikel 7 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Beträge 
zu erlassen, wenn Änderungen der einschlägigen internationalen Verträge dies 
notwendig machen." 

3. Folgender Artikel 8a wird eingefügt: 

"Artikel 8a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 5 und 
Artikel 7 Absatz 2 wird der Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 
[dem […] Inkrafttreten dieser […] Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt 
spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 
über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei 
Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absatz 5 und Artikel 7 Absatz 2 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von 
dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 5 und Artikel 7 Absatz 2 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

4. Artikel 9 Absatz 3 wird gestrichen. 

116.  Verordnung (EG) Nr. 789/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 zur Umregistrierung von Fracht- und Fahrgastschiffen innerhalb der 
Gemeinschaft und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 613/91 des Rates13 

Um die Verordnung (EG) Nr. 789/2004 an Entwicklungen auf internationaler Ebene, 
insbesondere in der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation, anzupassen und die 
Wirksamkeit der Verordnung angesichts der gesammelten Erfahrungen und des technischen 
Fortschritts zu verbessern, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung bestimmter Begriffsbestimmungen in der 
Verordnung zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, 
durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat 
alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 
Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 789/2004 wie folgt geändert: 

1. Artikel 7 Absatz 3 wird gestrichen. 

                                                 
13 ABl. L 138 vom 30.4.2004, S. 19. 
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2. Artikel 9 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Begriffsbestimmungen in Artikel 2 zu erlassen, um 
Entwicklungen auf internationaler Ebene, insbesondere in der IMO, Rechnung zu tragen 
und um die Wirksamkeit dieser Verordnung angesichts der gesammelten Erfahrungen 
und des technischen Fortschritts zu verbessern, soweit durch diese Änderungen der 
Geltungsbereich der Verordnung nicht erweitert wird." 

3. Folgender Artikel 9a wird eingefügt: 

"Artikel 9a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9 Absatz 1 wird der 
Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [dem […] Inkrafttreten dieser 
[…] Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 
Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 9 Absatz 1 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am 
Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 
im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 
den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

117.  […] 
 

118.  Richtlinie 2005/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über harmonisierte Binnenschifffahrtsinformationsdienste (RIS) auf 
den Binnenwasserstraßen der Gemeinschaft14 

Um die Richtlinie 2005/44/EG an den technischen Fortschritt anzupassen und die der bei der 
Anwendung dieser Richtlinie gesammelten Erfahrungen zu berücksichtigen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der Anhänge I und II der Richtlinie zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, 
erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu 
den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der 
delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2005/44/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 10 

Änderung der Anhänge I und II 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte Rechtsakte zur 
Änderung der Anhänge I und II aufgrund der bei der Anwendung dieser Richtlinie gesammelten 
Erfahrungen und zur Anpassung dieser Anhänge an den technischen Fortschritt zu erlassen." 

                                                 
14 ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 152. 
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2. Folgender Artikel 10a wird eingefügt: 

"Artikel 10a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 wird der 
Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [dem […] Inkrafttreten dieser 
[…] Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 
Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 10 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 10 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 
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3. Artikel 11 Absatz 4 wird gestrichen. 

 

119.  Richtlinie 2005/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Oktober 2005 zur Erhöhung der Gefahrenabwehr in Häfen15 

Um die zur Gefahrenabwehr in Häfen erforderlichen technischen Maßnahmen regelmäßig zu 
aktualisieren, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I bis IV der Richtlinie 2005/65/EG zu erlassen. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 
zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2005/65/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 14 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 14 
Änderung der Anhänge I bis IV 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14a delegierte Rechtsakte 
zur Änderung der Anhänge I bis IV zu erlassen, um sie unter Berücksichtigung der bei 
ihrer Durchführung gesammelten Erfahrungen anzupassen, ohne den Geltungsbereich 
dieser Richtlinie auszuweiten. 

Ist dies im Falle von Änderungen zur Anpassung der Anhänge I bis IV aus Gründen 
äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß Artikel 14b auf 
delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Artikel erlassen werden, 
Anwendung." 

2. Folgende Artikel 14a und 14b werden eingefügt: 

"Artikel 14a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 14 wird der 
Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [dem […] Inkrafttreten dieser 
[…] Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 
Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

                                                 
15 ABl. L 310 vom 25.11.2005, S. 28. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 14 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 14 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 14b  
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend in 
Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben werden. 
Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische Parlament und 
den Rat werden die Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 14a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In diesem 
Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung des 
Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

3. Artikel 15 wird gestrichen. 
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120.  Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Dezember 2005 über die Erstellung einer gemeinschaftlichen Liste der 
Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine Betriebsuntersagung 
ergangen ist, sowie über die Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des 
ausführenden Luftfahrtunternehmens und zur Aufhebung des Artikels 9 der 
Richtlinie 2004/36/EG16 

Um die Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 
anzupassen und die anwendbaren Verfahren zu präzisieren, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um den Anhang der 
Verordnung zu ändern und die Verordnung durch ausführliche Regeln für bestimmte Verfahren 
zu ergänzen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, 
durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt 
wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der 
delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle 
Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 
Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die gemeinsamen Kriterien zum Erlass einer Betriebsuntersagung gegen 
Luftfahrtunternehmen, die auf den einschlägigen Sicherheitsnormen beruhen, sind im 
Anhang geregelt (nachstehend "gemeinsame Kriterien" genannt). 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14a delegierte Rechtsakte 
zur Änderung des Anhangs zu erlassen, um die gemeinsamen Kriterien unter 
Berücksichtigung der wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen zu ändern." 

2. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 8 

Ausführliche Regeln 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14a delegierte Rechtsakte 
zur Festlegung ausführlicher Regeln zu den in diesem Kapitel genannten Verfahren zu 
erlassen, wobei sie der Notwendigkeit, schnell Beschlüsse zur Aktualisierung der 
gemeinschaftlichen Liste zu fassen, gebührend Rechnung trägt. 

Ist dies im Falle der in Absatz 1 genannten Maßnahmen aus Gründen äußerster 
Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß Artikel 14b auf delegierte 
Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung." 

                                                 
16 ABl. L 344 vom 27.12.2005, S. 15. 
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3. Folgende Artikel 14a und 14b werden eingefügt: 

"Artikel 14a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absatz 2 und 
Artikel 8 wird der Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [...] 
[Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt 
spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 
über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei 
Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 8 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von 
dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 8 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 
einer Frist von einem Monat nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um einen Monat verlängert. 

Artikel 14b  
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend in 
Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben werden. 
Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische Parlament und 
den Rat werden die Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 
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(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 14a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In diesem 
Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung des 
Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

_____________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

4. Artikel 15 Absatz 4 wird gestrichen. 

 

121.  […] 
 

122.  Verordnung (EG) Nr. 336/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Februar 2006 zur Umsetzung des Internationalen Codes für Maßnahmen zur 
Organisation eines sicheren Schiffsbetriebs innerhalb der Gemeinschaft und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 3051/95 des Rates17 

Um die Bestimmungen zur Umsetzung des Internationalen Codes für Maßnahmen zur 
Organisation eines sicheren Schiffsbetriebs zu aktualisieren, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung des 
Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 336/2006 zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, 
erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu 
den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der 
delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 336/2006 wie folgt geändert: 

1. Artikel 11 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II zu erlassen, um Entwicklungen auf 
internationaler Ebene, insbesondere in der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation 
(IMO), Rechnung zu tragen oder die Wirksamkeit dieser Verordnung im Lichte der bei 
ihrer Durchführung gesammelten Erfahrungen zu verbessern, soweit durch diese 
Änderungen der Geltungsbereich der Verordnung nicht erweitert wird." 

                                                 
17 ABl. L 64 vom 4.3.2006, S. 1. 
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2. Folgender Artikel 11a wird eingefügt: 

"Artikel 11a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 Absatz 2 wird der 
Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [dem […] Inkrafttreten dieser 
[…] Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 
Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 Absatz 2 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am 
Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 
im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 
den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

3. Artikel 12 Absatz 3 wird gestrichen. 

www.parlament.gv.at LIMITE

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=48082&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:14964/18;Nr:14964;Year:18&comp=14964%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=48082&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=


 

 

14964/18 ADD 7   33 

  LIMITE DE 
 

123.  Richtlinie 2007/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2007 über die Zertifizierung von Triebfahrzeugführern, die Lokomotiven 
und Züge im Eisenbahnsystem in der Gemeinschaft führen18 

Um die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Richtlinie 2007/59/EG erforderlichen 
technischen Maßnahmen festzulegen und die Richtlinie an den wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritt anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 
gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge der Richtlinie zu erlassen, um 
die Anhänge an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anzupassen sowie die 
Richtlinie durch Festlegung der Gemeinschaftscodes für die verschiedenen Typen in den 
Kategorien A und B und Festlegung der technischen und betriebsbezogenen 
Spezifikationen von Chipkarten [...] zu ergänzen. […] 

‒ […] 
‒ […] 
‒ […] 
‒ […] 
‒ […] 
‒ […] 
‒ […] 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 
zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Umsetzung der Richtlinie 
2007/59/EG sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf Folgendes 
übertragen werden: 

‒ Festlegung eines Modells für die Fahrerlaubnis, die Bescheinigung und die 
beglaubigte Kopie der Bescheinigung und deren äußerer Merkmale, 

‒ die Eckdaten der Register, 
‒ Festlegung gemeinsamer Kriterien für die Bestimmung von Berufsqualifikationen 

und die Beurteilung von Personal sowie der Unionskriterien für die Auswahl der 
Prüfer und Prüfungen. 

Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt 
werden. 
 

Die Kommission sollte in hinreichend begründeten Fällen, in denen es um die Sicherheit 
geht, unmittelbar anwendbare Durchführungsrechtsakte erlassen, wenn dies aus Gründen 
äußerster Dringlichkeit erforderlich ist. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2007/59/EG wie folgt geändert: 

                                                 
18 ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 51. 
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1. Artikel 4 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) […] Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten […] und 
auf der Grundlage eines von der Agentur ausgearbeiteten Entwurfs ein 
Gemeinschaftsmodell für die Fahrerlaubnis, die Bescheinigung und die beglaubigte 
Kopie der Bescheinigung fest[…]legen und deren äußere Merkmale […] bestimmen, 
wobei Maßnahmen für den Fälschungsschutz berücksichtigt werden. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 32 
Absatz 2 erlassen. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a […] und auf der 
Grundlage einer von der Agentur ausgearbeiteten Empfehlung delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um diese Richtlinie durch Festlegung der […] Gemeinschaftscodes für die 
verschiedenen Typen in den Kategorien A und B nach Absatz 3 des vorliegenden 
Artikels festzulegen." 

2. Artikel 22 Absatz 4 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Dazu […] kann die Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten und […] 
auf der Grundlage eines von der Agentur ausgearbeiteten Entwurfs die Eckdaten der 
einzurichtenden Register fest[…]legen, wie die zu registrierenden Daten, das Format 
dieser Daten und das Datenaustauschprotokoll, die Zugriffsrechte, die Dauer der 
Speicherung der Daten sowie das zu befolgende Verfahren bei Insolvenz. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 32 
Absatz 2 erlassen." 

3. Artikel 23 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

"b) durch die von der Agentur gemäß Artikel 36 der Verordnung (EU) 2016/796 
vorgeschlagenen Kriterien."; 

b) Folgender Unterabsatz 2 wird angefügt: 

"[…] Die Kommission kann […] diese Kriterien im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 32 Absatz 2 erlassen.". 

4. Artikel 25 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Für die Auswahl der Prüfer und Prüfungen können Unionskriterien zugrunde gelegt 
werden. […] Die Kommission kann […] im Wege von Durchführungsrechtsakten 
[…] solche Unionskriterien auf der Grundlage eines von der Agentur ausgearbeiteten 
Entwurfs festlegen […]. 

[…] In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit, in denen es um die 
Sicherheit geht, […] kann die Kommission unmittelbar geltende 
Durchführungsrechtsakte nach dem Verfahren gemäß Artikel 32 Absatz 2a 
erlassen. […] 

Fehlen solche Unionskriterien, so legen die zuständigen Behörden nationale Kriterien 
fest." 
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5. Artikel 31 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge zu erlassen, um sie an den wissenschaftlichen 
und technischen Fortschritt anzupassen. 

Ist dies im Falle der an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 
anzupassenden Anhänge aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das 
Verfahren gemäß Artikel 31b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden 
Artikel erlassen werden, Anwendung." 

Folgende Artikel 31a und 32b werden eingefügt: 

"Artikel 31a  

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 4 Unterabsatz 2, 
[…] Artikel 31 Absatz 1 und Artikel 34 Absatz 2 wird der Kommission […] für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab [dem […] Inkrafttreten dieser […] Verordnung] übertragen. 
Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf 
Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung 
verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 
Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung 
spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 4 Unterabsatz 2, […] Artikel 31 
Absatz 1 und Artikel 34 Absatz 2 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in 
diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 4 Unterabsatz 2 […] Artikel 31 
Absatz 1 und Artikel 34 Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 
erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert. 

 

Artikel 31b 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend in 
Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben werden. Bei 
der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 
werden die Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des Artikels 31a 
Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In diesem Fall hebt die 
Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung des Beschlusses des 
Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

7. Artikel 32 […] wird wie folgt geändert: […] 

a) Folgender Absatz 2a wird eingefügt: 

"Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates* in Verbindung mit deren 
Artikel 5. 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen 
die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13)."; 

b) Die Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 

8. Artikel 34 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte Rechtsakte 

zu erlassen, um diese Richtlinie […] durch Festlegung der technischen und 

betriebsbezogenen Spezifikationen einer solchen Chipkarte zu […] ergänzen." 
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124.  […] 
 

125.  Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. September 2008 über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland19 

Um die Richtlinie 2008/68/EG an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt 
anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge der Richtlinie zu erlassen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 
zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2008/68/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge zu erlassen, um […] Änderungen von ADR, RID 
und ADN […], insbesondere Änderungen infolge des wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritts, zu berücksichtigen." 

2. Folgender Artikel 8a wird eingefügt: 

"Artikel 8a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 Absatz 1 wird der 
Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [dem […] Inkrafttreten dieser 
[…] Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 
Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 Absatz 1 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am 
Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 
im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

                                                 
19 ABl. L 260 vom 30.9.2008, S. 13. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 
den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

3. Artikel 9 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

126.  […] 

 

127.  Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. März 2008 über gemeinsame Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2320/200220 

[…] 

 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der einschlägigen 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse für den Erlass allgemeiner Maßnahmen in Bezug auf einige 
Bestimmungen der gemeinsamen Grundstandards für die Luftsicherheit und auf die 
Kriterien für die Bedingungen, unter denen die Mitgliedstaaten von den gemeinsamen 
Grundstandards abweichen und alternative Sicherheitsmaßnahmen treffen können, 
übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

Die Kommission sollte in hinreichend begründeten Fällen, die einige Bestimmungen der 
gemeinsamen Grundstandards für die Luftsicherheit sowie die Kriterien für die 
Bedingungen betreffen, unter denen die Mitgliedstaaten von den gemeinsamen 
Grundstandards abweichen und alternative Sicherheitsmaßnahmen treffen können, 
unmittelbar anwendbare Durchführungsrechtsakte erlassen, wenn dies aus Gründen 
äußerster Dringlichkeit erforderlich ist. 

                                                 
20 ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 72. 
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Es ist nicht notwendig, die Kommission zu ermächtigen, die Verordnung (EG) 
Nr. 300/2008 durch Hinzufügung eines Anhangs in Bezug auf die Spezifikationen für das 
nationale Qualitätskontrollprogramm zu ändern. Daher sollte die Möglichkeit, diese 
Durchführungsmaßnahmen nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle zu erlassen, aus 
der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 gestrichen und nicht durch eine Befugnisübertragung 
gemäß Artikel 290 Absatz 1 oder Artikel 291 Absatz 2 des Vertrags ersetzt werden. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 300/2008 wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

"[…] Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten […] allgemeine 
Maßnahmen betreffend einige Bestimmungen der gemeinsamen Grundstandards […] 
erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß 
Artikel 19 Absatz 2 erlassen." 

ii) Unterabsatz 2 Buchstabe l erhält folgende Fassung: 

"alle allgemeinen Maßnahmen, die Bestimmungen der in Absatz 1 genannten 
gemeinsamen Grundstandards betreffen und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Verordnung nicht vorgesehen waren."; 

iii) Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

"In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit, die […] einige 
Bestimmungen der gemeinsamen Grundstandards betreffen, […] erlässt die 
Kommission nach dem Verfahren gemäß Artikel 19 Absatz 2a unmittelbar 
anwendbare Durchführungsrechtsakte […]."; 

b) Absatz 4 Unterabsätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

"[…] Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten […] die 
Kriterien für die Bedingungen fest[…], unter denen die Mitgliedstaaten von den 
gemeinsamen Grundstandards nach Absatz 1 abweichen und auf der Grundlage einer 
örtlichen Risikobewertung alternative Sicherheitsmaßnahmen treffen können, die einen 
angemessenen Schutz gewährleisten. Solche alternativen Maßnahmen sind durch die 
Luftfahrzeuggröße oder die Art, den Umfang oder die Häufigkeit der Flüge oder anderer 
einschlägiger Tätigkeiten zu begründen. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 19 Absatz 2 erlassen. 

In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit, die die […] Kriterien 
[…] nach Unterabsatz 1 betreffen, erlässt die Kommission gemäß Artikel 19 
Absatz 2a unmittelbar anwendbare Durchführungsrechtsakte.". 
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2. Artikel 11 Absatz 2 […] wird wie folgt geändert: 

a) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

"Die Spezifikationen für die nationalen Qualitätskontrollprogramme sind in 
Anhang II festgelegt."; 

b) Unterabsatz 2 wird gestrichen. 

[…] 

4. Artikel 19 […] wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz 2a wird eingefügt: 

"Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates* in Verbindung mit deren 
Artikel 5. 

___________________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13)." 

 

b) Die Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 

 

128.  Richtlinie 2009/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 
über gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- 
und -besichtigungsorganisationen und die einschlägigen Maßnahmen der Seebehörden21 

Um die Richtlinie 2009/15/EG an die Entwicklung der einschlägigen internationalen 
Instrumente anzupassen und die Höchstbeträge zu ändern, die als Entschädigung an die 
Geschädigten zu zahlen sind, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Richtlinie zu erlassen, um 

‒ spätere Änderungen einiger internationaler Übereinkommen, Protokolle, Kodizes und 
Entschließungen, die damit zusammenhängen, nach ihrem Inkrafttreten in die Richtlinie 
zu übernehmen, 

‒ einige der in der Richtlinie genannten Beträge zu ändern. 

                                                 
21 ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 47. 
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Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 
zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/15/EG wie folgt geändert: 

1. Folgender Artikel 5a wird eingefügt: 

"Artikel 5a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 Absatz 1 wird der 
Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [dem […] Inkrafttreten dieser 
[…] Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 
Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 7 Absatz 1 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am 
Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 
im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 7 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 
den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

2. Artikel 6 Absatz 3 wird gestrichen. 

3. Artikel 7 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 5a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Richtlinie ohne Erweiterung ihres Anwendungsbereichs 
zu erlassen, um 

a) spätere Änderungen der in Artikel 2 Buchstabe d, Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 5 
Absatz 2 genannten internationalen Übereinkommen, Protokolle, Kodizes und 
Entschließungen, die damit zusammenhängen, nach ihrem Inkrafttreten in diese 
Richtlinie zu übernehmen, 

b) die in Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b Ziffern ii und iii genannten Beträge zu ändern." 

129.  Richtlinie 2009/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 
zur Festlegung der Grundsätze für die Untersuchung von Unfällen im Seeverkehr und 
zur Änderung der Richtlinie 1999/35/EG des Rates und der Richtlinie 2002/59/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates22 

Um die Richtlinie 2009/18/EG an die Entwicklung der Union und internationaler Vorschriften 
anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zu erlassen, um 

‒ die Richtlinie zwecks Aktualisierung der Begriffsbestimmungen sowie der Verweise auf 
Rechtsakte der Union und der IMO zu ändern, um sie an Unions- oder IMO-
Vorschriften, die zwischenzeitlich in Kraft getreten sind, anzupassen, 

‒ die Anhänge der Richtlinie im Hinblick auf ihre Anpassung an den technischen 
Fortschritt und unter Berücksichtigung der bei ihrer Durchführung gesammelten 
Erfahrungen zu ändern. […] 

‒ […] 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 
zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
22 ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 114. 
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Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 
Richtlinie 2009/18/EG sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf die 
gemeinsame Methodik zur Untersuchung von Unfällen und Vorkommnissen auf See 
übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/18/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 5 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Bei Sicherheitsuntersuchungen folgt die Untersuchungsstelle der gemeinsamen 
Methodik zur Untersuchung von Unfällen und Vorkommnissen auf See. Die 
Untersuchungsbeauftragten können von dieser Methodik in besonderen Fällen 
abweichen, wenn dies nach ihrem fachlichen Urteil als erforderlich angesehen werden 
kann und zum Erreichen der Untersuchungsziele notwendig ist. 

Der Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten […] die gemeinsame 
Methodik zur Untersuchung von Unfällen und Vorkommnissen auf See festlegen, wobei 
sie […] bei Sicherheitsuntersuchungen gewonnene relevante Erkenntnisse […] 
berücksichtigt. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren 
gemäß Artikel 19 Absatz 2 erlassen." 

2. Folgender Artikel 18a wird eingefügt: 

"Artikel 18a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß […] Artikel 20 wird der 
Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [dem […] Inkrafttreten dieser 
[…] Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 
Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß [...] Artikel 20 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 
die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 
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(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß [...] Artikel 20 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

3. Artikel 19 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

4. Artikel 20 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 20 

Änderungsbefugnisse 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Begriffsbestimmungen in dieser Richtlinie sowie der 
Verweise auf Rechtsakte der Union und der IMO zu erlassen, um sie an Unions- oder 
IMO-Vorschriften, die zwischenzeitlich in Kraft getreten sind, anzupassen, soweit dabei 
der Anwendungsbereich dieser Richtlinie nicht ausgeweitet wird. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge dieser Richtlinie zu erlassen, um sie an den 
technischen Fortschritt anzupassen und die bei ihrer Durchführung gesammelten 
Erfahrungen zu berücksichtigen. 

(3) Änderungen des IMO-Codes für die Untersuchung von Unfällen und 
Vorkommnissen auf See können gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 
aus dem Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgeklammert werden." 

 

130.  […] 
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131.  Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2009 über gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- 
und -besichtigungsorganisationen23 

Um die Verordnung (EG) Nr. 391/2009 zu ergänzen und an die Entwicklung internationaler 
Vorschriften anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um 

‒ die in Anhang I der Verordnung aufgeführten Mindestkriterien, insbesondere unter 
Berücksichtigung der einschlägigen IMO-Beschlüsse, zu ändern, 

‒ die Verordnung durch Kriterien zur Messung der Wirksamkeit des Vorschriftenwerks 
sowie der Leistungsfähigkeit der anerkannten Organisationen im Hinblick auf die 
Sicherheit der und die Verhütung der Verschmutzung durch die von ihnen klassifizierten 
Schiffe, unter besonderer Berücksichtigung der Daten, die im Rahmen der Pariser 
Vereinbarung über die Hafenstaatkontrolle oder ähnlicher Regelungen anfallen, zu 
ergänzen, 

‒ die Verordnung durch Kriterien zur Bestimmung, wann diese Leistungsfähigkeit als 
unannehmbare Bedrohung für die Sicherheit oder die Umwelt anzusehen ist, wobei 
besondere Umstände, die sich auf kleinere oder hoch spezialisierte Organisationen 
auswirken, berücksichtigt werden können, zu ergänzen, 

‒ die Verordnung durch detaillierte Vorschriften über Geldbußen und Zwangsgelder sowie 
den Entzug der Anerkennung von Schiffsüberprüfungs- 
und -besichtigungsorganisationen zu ergänzen. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 
zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 391/2009 wie folgt geändert: 

1. Artikel 12 Absatz 4 wird gestrichen. 

2. Artikel 13 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I ohne Erweiterung des Geltungsbereichs der 
Verordnung zu erlassen, um die in Anhang I aufgeführten Mindestkriterien, 
insbesondere unter Berücksichtigung der einschlägigen IMO-Beschlüsse, zu 
aktualisieren." 

                                                 
23 ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 11. 
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3. Artikel 14 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14a delegierte 
Rechtsakte […] zu erlassen, in denen sie zur Ergänzung dieser Verordnung 
Folgendes festlegt: 

a) Kriterien zur Messung der Wirksamkeit des Vorschriftenwerks sowie der 
Leistungsfähigkeit der anerkannten Organisationen im Hinblick auf die Sicherheit der 
und die Verhütung der Verschmutzung durch die von ihnen klassifizierten Schiffe, unter 
besonderer Berücksichtigung der Daten, die im Rahmen der Pariser Vereinbarung über 
die Hafenstaatkontrolle oder ähnlicher Regelungen anfallen, 

b) Kriterien zur Bestimmung, wann diese Leistungsfähigkeit als unannehmbare 
Bedrohung für die Sicherheit oder die Umwelt anzusehen ist, wobei besondere 
Umstände, die sich auf kleinere oder hoch spezialisierte Organisationen auswirken, 
berücksichtigt werden können. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14a delegierte 
Rechtsakte […] zu erlassen, in denen sie zur Ergänzung dieser Richtlinie detaillierte 
Vorschriften über die Verhängung von Geldbußen und Zwangsgeldern gemäß Artikel 6 
sowie erforderlichenfalls über den Entzug der Anerkennung von Schiffsüberprüfungs- 
und -besichtigungsorganisationen gemäß Artikel 7 […] festlegt." 

4. Folgender Artikel 14a wird eingefügt: 

"Artikel 14a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 13 Absatz 1 und 
Artikel 14 Absätze 1 und 2 wird der Kommission […] für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab [dem […] Inkrafttreten dieser […] Verordnung] übertragen. Die Kommission 
erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen 
Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei 
Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 13 Absatz 1 und Artikel 14 Absätze 1 und 2 
kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 
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(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 13 Absatz 1 und Artikel 14 Absätze 1 
und 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

132.  Verordnung (EG) Nr. 392/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2009 über die Unfallhaftung von Beförderern von Reisenden auf See24 

Um die Verordnung (EG) Nr. 392/2009 an andere Unions- und internationale Vorschriften 
anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zu erlassen, um 

‒ Anhang I der Verordnung zwecks Übernahme der Änderungen des Athener 
Übereinkommens zu ändern, 

‒ die in Anhang I der Verordnung festgelegten Höchstbeträge für Schiffe der Klasse B 
gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates25 zu ändern, 

‒ Anhang II der Verordnung zwecks Übernahme der Änderungen der IMO-Richtlinien zu 
ändern. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […] niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 
zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 392/2009 wie folgt geändert: 

                                                 
24 ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 24. 
25 Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über 

Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe (ABl. L 163 vom 25.6.2009, S. 1). 
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1. Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 9 
Änderung der Anhänge 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I dieser Verordnung zu erlassen, um die 
Änderungen der in Artikel 3 Absatz 1, Artikel 4a Absatz 1, Artikel 7 Absatz 1 und 
Artikel 8 des Athener Übereinkommens festgelegten Haftungshöchstbeträge aufgrund 
von nach Artikel 23 des Athener Übereinkommens getroffenen Beschlüssen zu 
übernehmen. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, bis zum 31. Dezember 2016 – auf der 
Grundlage einer geeigneten Folgenabschätzung – gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der in Anhang I dieser Verordnung festgelegten Höchstbeträge 
für Schiffe der Klasse B gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates* zu erlassen, wobei […] die Folgen für die 
Beförderungspreise und die Fähigkeit des Marktes zur Erzielung erschwinglichen 
Versicherungsschutzes in der vor dem Hintergrund einer Politik der Stärkung der 
Fahrgastrechte notwendigen Höhe sowie der saisonale Charakter eines Teils des 
Verkehrs zu berücksichtigen sind. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II zu erlassen, um Änderungen der IMO-
Richtlinien zu übernehmen. 

 

* Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über 
Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe (ABl. L 163 vom 25.6.2009, S. 1)." 

2. Folgender Artikel 9a wird eingefügt: 

"Artikel 9a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9 Absätze 1 und 2 
wird der Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [dem […] Inkrafttreten 
dieser […] Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate 
vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 9 Absätze 1 und 2 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am 
Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 
im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung […]* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9 Absätze 1 und 2 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 10 wird gestrichen. 

133.  […] 
 

134.  […] 
 

135.  […] 
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